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RESOLUTION 66/102

Verabschiedet auf der 82. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/475,
Ziff. 8)73.

66/102. Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und
internationaler Ebene

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 65/32 vom 6. Dezem-
ber 2010,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Zielen und
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und des Völ-
kerrechts, die unverzichtbare Grundlagen einer friedlicheren,
wohlhabenderen und gerechteren Welt sind, und erneut ihre
Entschlossenheit bekundend, ihre strikte Achtung zu fördern
und in der ganzen Welt einen gerechten und dauerhaften Frie-
den herbeizuführen,

bekräftigend, dass die Menschenrechte, die Rechtsstaat-
lichkeit und die Demokratie miteinander verknüpft sind und
sich gegenseitig verstärken und dass sie zu den universellen
und unteilbaren grundlegenden Werten und Prinzipien der
Vereinten Nationen gehören,

sowie die Notwendigkeit bekräftigend, den Grundsatz
der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler wie auch internationaler
Ebene allgemein einzuhalten und anzuwenden, und in Be-
kräftigung ihres feierlichen Bekenntnisses zu einer auf
Rechtsstaatlichkeit und dem Völkerrecht beruhenden interna-
tionalen Ordnung, die zusammen mit den Grundsätzen der
Gerechtigkeit eine wesentliche Voraussetzung für die friedli-
che Koexistenz und die Zusammenarbeit der Staaten bildet,

in der Überzeugung, dass die Förderung der Rechts-
staatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene für die
Herbeiführung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums,
nachhaltige Entwicklung, die Beseitigung von Armut und
Hunger und den Schutz aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten unabdingbar ist, und anerkennend, dass die kollektive
Sicherheit von einer wirksamen, im Einklang mit der Charta
und dem Völkerrecht durchgeführten Zusammenarbeit gegen
grenzüberschreitende Bedrohungen abhängt,

in Bekräftigung der Pflicht aller Staaten, in ihren inter-
nationalen Beziehungen eine mit den Zielen und Grundsätzen
der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder An-
wendung von Gewalt zu unterlassen und im Einklang mit Ka-
pitel VI der Charta ihre internationalen Streitigkeiten durch
friedliche Mittel so beizulegen, dass der Weltfrieden, die in-
ternationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet
werden, und mit der Aufforderung an die Staaten, die Annah-
me der Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs im
Einklang mit seinem Statut zu erwägen, sofern sie dies nicht
bereits getan haben,

in der Überzeugung, dass die Tätigkeiten der Vereinten
Nationen und ihrer Mitgliedstaaten von der Förderung und
Achtung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internatio-
naler Ebene sowie von Gerechtigkeit und guter Regierungs-
führung geleitet sein sollen,

unter Hinweis auf Ziffer 134 e) des Ergebnisses des
Weltgipfels 200574;

1. nimmt Kenntnis von dem Jahresbericht des Gene-
ralsekretärs über die Stärkung und Koordinierung der Tätig-
keiten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Rechts-
staatlichkeit75;

2. bekräftigt die Rolle der Generalversammlung,
wenn es darum geht, die fortschreitende Entwicklung des
Völkerrechts sowie seine Kodi
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8. bekundet der Gruppe für Koordinierung und Res-
sourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit ihre volle Unterstüt-
zung für die Rolle, die sie in Bezug auf die übergreifende Ko-
ordinierung und Kohärenz innerhalb des Systems der Verein-
ten Nationen und im Rahmen der bestehenden Mandate mit
Unterstützung durch die Einheit für Rechtsstaatlichkeit im
Exekutivbüro des Generalsekretärs und unter der Leitung der
Stellvertretenden Generalsekretärin wahrnimmt; 

9. ersucht den Generalsekretär, seinen nächsten Jah-
resbericht über die Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf
dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit rechtzeitig und im Ein-
klang mit Ziffer 5 ihrer Resolution 63/128 vo




